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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 6681/J betreffend 

"möglicherweise vorliegender Verstoß gegen das UG 2002 ua mit dem MORE-

Programm der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU)", welche die Abgeordneten 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen am 6. Oktober 2015 an mich       

richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu Punkt 1 der Anfrage: 

 

§ 38 Abs. 5 Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 sieht vor, dass 

Ermäßigungen oder Befreiungen von der Bezahlung des Studierendenbeitrages     

("ÖH-Beitrag") im Hinblick auf die soziale Lage der Studierenden von den Hochschul-

vertretungen bewilligt werden können. 

 

 

Antwort zu Punkt 2 der Anfrage: 

 

Den betreffenden Studierenden steht das gesamte Leistungsspektrum zur Verfügung. 
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Antwort zu den Punkten 3 bis 37 der Anfrage: 

 

Da diese Fragen in den autonomen Wirkungsbereich der Universität Klagenfurt fallen, 

wurde die Universität um eine Stellungnahme ersucht, die in der Anlage enthalten ist. 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 

Anlage 
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